
Landtag Nordrhein-Westfalen

15. Wahlperiode

Anlage 2 

zur Anlage 6 der Geschäftsordnung

An den

Präsidenten des Landtags 

Nordrhein-Westfalen

z. Hd. Herrn Dr. Thesling

Angaben gemäß § 2 der Verhaltensregeln

für das Kalenderjahr 

(Anzeigepflichtige Einkünfte)

1.     

Die Angaben zu den anzeigepflichtigen Einkünften bauen auf den Angaben zu 

den zur Veröffentlichung vorgesehenen Angaben (vgl. Formblatt in Anlage 1) auf. 

Die Angaben sind erforderlich, wenn die Einkünfte aus selbständigen oder 

unselbständigen Tätigkeiten oder aus Gewerbe einzeln oder in der Summe 

12.000 Euro im Jahr übersteigen. Bei den Angaben zum Umfang der Tätigkeiten 

usw. ist die durchschnittliche zeitliche Inanspruchnahme (wöchentlich, monatlich 

oder jährlich) anzugeben.

2. 

Vorbemerkung

Einkünfte

 Tätigkeit usw.

(nach dem Schema in       

Anlage 1)

    Art und Umfang   jährliche Einkünfte

________________________________

(Ort/Datum)
____________________________________

(Unterschrift)

(Name)

(Fraktion)

Absender/in


